
8 42 Abs. 1 FVerfO.

Sind Ansprüche gemäß 8 18 Abs. 2 FVerfO mit der Ehe
sache verbunden (hier: Antrag auf Teilung des gemein
schaftlichen Eigentums und Vermögens), so ist es un
zulässig, für die Ehesache und den verbundenen An
spruch gesonderte Kostenentscheidungen zu treffen.

BG Karl-Marx-Stadt, Urt vom 2«. Juni 1969 - Hass. 
F 12/69.

Das Kreisgericht hat die Ehe der Parteien geschieden 
und im Endurteil auch das gemeinschaftliche Eigentum 
und Vermögen geteilt. In dieser Entscheidung hat es 
die Kosten der Ehesache selbst dem Verklagten aufer
legt, die Kosten der Vermögensauseinandersetzung aber 
beiden Parteien je zur Hälfte.
Das Kreisgericht hat jede Kostenentscheidung geson
dert begründet. Hinsichtlich der Kostenentscheidung der 
Ehesache selbst, die ausdrücklich auf § 42 FVerfO ge
stützt wurde, hat es ausgeführt, daß der Verklagte 
hauptsächlich zur Zerrüttung der Ehe beigetragen habe 
und die Parteien sich in ihren Einkommensverhältnis
sen gleichstünden. Deshalb hätten die gesamten Kosten 
dem Verklagten auferlegt werden müssen. Hinsichtlich 
der Kosten der Vermögensteilung sei dagegen zu beach
ten gewesen, daß beide Parteien etwa das gleiche erhal
ten hätten.
Gegen die Kostenentscheidung richtet sich der Kassa
tionsantrag des Direktors des Bezirksgerichts, soweit 
hinsichtlich der Vermögensteilung die Kosten beiden 
Parteien auferlegt wurden. Es wird Verletzung des Ge
setzes (§ 42 Abs. 1 FVerfO) gerügt.

Aus den G r ü n d e n :

Jedes Endurteil und jede ein selbständiges Verfahren 
abschließende Entscheidung muß einen einheitlichen 
Ausspruch über die Kosten des Rechtsstreits enthalten. 
Mehrere oder gar unterschiedliche Kostenregelungen 
sind unzulässig. Werden in einer Klage mehrere An
sprüche geltend gemacht, so sind diese zu einem ein
heitlichen Streitwert zusammenzurechnen (8 5 ZPO).
Für die nach § 18 Abs. 2 FVerfO mit der Ehesache ver
bundenen Nebenansprüche gilt die Regelung des § 43 
Abs. 2 FVerfO. Danach setzt sich der einheitliche Streit
wert in Ehesachen aus dem vierfachen monatlichen 
Bruttoeinkommen beider Ehegatten (8 43 Abs. 1 FVerfO) 
zuzüglich des Wertes der nach 8 18 Abs. 2 FVerfO ver
bundenen Ansprüche zusammen, wenn dieser 2 000 M 
übersteigt. Wenn die Richtlinie Nr. 24 des Plenums des 
Obersten Gerichts zur Aufhebung der Eigentums- und 
Vermögensgemeinschaft der Ehegatten während und 
nach Beendigung der Ehe vom 22. März 1967 (NJ 1967
S. 240) in Abschnitt В II 15 bestimmt, daß die Wertfest
setzung für die Ehesache und des mit ihr verbundenen 
Antrags auf Vermögensteilung getrennt vorzunehmen 
ist, so dient das der Nachprüfbarkeit der Streitwertbe
rechnung, orientiert aber keineswegs auf eine getrennte 
Kostenentscheidung.
Wenn das Kreisgericht aber den Ausgang der Vermö
gensteilung — die Teilung je zur Hälfte — zur Grund
lage der Kostenentscheidung gemacht hat, so hat es da
mit zivilrechtliche Grundsätze angewendet, die im Ehe
verfahren nicht gelten. Hierin liegt eine Verletzung 
des § 42 Abs. 1 FVerfO.
Nachdem das Kreisgericht festgestellt hat, daß über
wiegend der Verklagte die Zerrüttung der Ehe herbei
geführt hat, war, es richtig, ihm die gesamten Kosten 
des Rechtsstreits aufzuerlegen, da auch im Zusammen
hang mit der Vermögensteilung keine Umstände auf
getreten sind, die über die Feststellungen zur Ehesache 
hinaus geeignet wären, die Kostenentscheidung zu be
einflussen.
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